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Gemeinde Fraureuth 
- Landkreis Zwickau – 

 

Klarstellung- und Ergänzungssatzung gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB zur 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil 

 
 „Ruppertsgrüner Straße 12, Flurstück 446/2“ im OT Ruppertsgrün 
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1. Ausgangslage / Anlass: 

Im Ortsteil Ruppertsgrün der Gemeinde Fraureuth besteht die Anfrage zur Bebauung des 
Flurstückes 446/2 - Ruppertsgrüner Strasse 12, Außenbereich - im direkten Anschluss an die 
bestehende Wohnbebauung des Innenbereiches. Die Fläche ist in topografischen Karten des 
Vermessungsamtes bereits als Wohnbaufläche ausgewiesen, befindet sich aber (noch) nicht 
im Innenbereich der Gemeinde. 

Die Zulässigkeit des Vorhabens ergibt sich nach § 34 des Baugesetzbuchs (BauGB), wo nach 
Abs. 4 die Gemeinde mittels verschiedener Innenbereichssatzungen (Klarstellungssatzung;  
Entwicklungssatzung; Ergänzungssatzung) den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
festlegen kann. 

 

 
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2019 

Kartenauszug Geoportal Sachsen – digitale topografische Karte  11/2019 

 
Bild 1: Plandarstellung mit Kennzeichnung des Flurstück 446/2 der Gemarkung Fraureuth OT 
Ruppertsgrün. Im Flächennutzungsplan ist die Fläche als Wohnbaufläche gekennzeichnet. 

 

Wie in Bild 1 ersichtlich, grenzt die einzubeziehende Außenbereichsfläche an den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil direkt an und ist durch die bauliche Nutzung der 
Umgebung entsprechend geprägt. Die Voraussetzungen für Ergänzungssatzungen sind im 
vorliegenden Fall somit erfüllt. 
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In der Sitzung vom 05.11.2019 hat der Gemeinderat der Gemeinde Fraureuth beschlossen, 
die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Ruppertsgrüner Straße 12, 
Flurstück 446/2“ im OT Ruppertsgrün gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB vorzunehmen. In den 
räumlichen Geltungsbereich zur Einbeziehung einzelner städtebaulich geeigneter 
Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 (4) Nr. 3 
BauGB soll das Flurstück 446/2 der Gemarkung Ruppertsgrün zum Zweck einer 
Wohnbebauung aufgenommen werden.  

 

2. Verfahren 

Im Satzungsplan wird im für die Satzung maßgeblichen Bereich die deklaratorische 
Festlegung gemäß § 34(4) Nr.3 BauGB vorgenommen. 

Bei der Aufstellung von Ergänzungssatzungen nach § 34 (4) Nr. 3 sind die Vorschriften zur 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 (2) Nr. 2 und 3 BauGB anzuwenden. Von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wird gemäß § 
13 (2) Nr.1 abgesehen. 

 

3. Erforderlichkeit / Voraussetzungen 

Neben der Klarstellung der Grenze für Bebauungen (Klarstellungssatzung) steht der 
Gemeinde zur Schaffung von Baurecht nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB die Ergänzungssatzung 
zur Verfügung, um derzeitige Außenbereichsflächen in den Zusammenhang bereits bebauter 
Ortsteile einzubeziehen.  

Das einzubeziehende Grundstück (Flurstück 446/2) erfüllt die Voraussetzung, in seiner  
Prägung der baulichen Nutzung angrenzender Bereiche (z.B. Flurstück 446/1) zu 
entsprechen. Es grenzt direkt an die vorhandene Wohnbebauung an.  

In nördlicher Richtung des Standortes ist die Ruppertsgrüner Straße durch Wohnbebauung 
gekennzeichnet. Das einzugliedernde Grundstück setzt in südlicher Richtung die Bebauung 
nahtlos fort und rundet die Ortslage zugleich ab. 

Die Voraussetzungen nach § 34 Abs. 5 BauGB: 

1) der Vereinbarkeit des Vorhabens  mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

2) der Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird, 

3) keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 
genannten Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete) bestehen, 

4) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind, 

werden allesamt in vorliegendem Falle erfüllt. / Die Voraussetzungen sind im vorliegenden 
Fall gegeben. 
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4. Ziel / Zweck / Auswirkung der Planung 

 

Klarstellung der Außenbereichsgrenze  

 
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2019 
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Zweck der Klarstellung ist die Bebaubarkeit mit einer Wohnhausbebauung. 
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5. Lage / örtliche Situation: 

Die Gemeinde Fraureuth – mit seinen Ortsteilen Beiersdorf, Fraureuth, Gospersgrün und 
Ruppertsgrün – liegt  im Landkreis Zwickau westlich der Kreisstadt. 

In nördlicher Richtung befindet sich die Stadt Werdau mit Anbindung an die Bundesstraße 
B175. Im Süden grenzt die Gemeinde Neumark (Vogtlandkreis) mit der Bundesstraße B173 
an das betrachtete Gebiet an. 

Über die Staatsstraße S289 - im direkten Anschluss an den Ortsteil Ruppertsgrün -  
befindliche Stadt Werdau ist neben dem Anschluss an Bundesstraßennetz auch die 
Anbindung an das Schienennetz (S-Bahn) gegeben. Das Regionalbahnnetz (Linie der 
Vogtlandbahn) führt durch den Ortsteil Ruppertsgrün in Richtung Neumark. 
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Gemeinde Fraureuth Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Ruppertsgrüner Str. 12 
 

7 
 

 

Bild 1 – Luftbild: 

 
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2019 

Kartenauszug Geoportal Sachsen – digitale Karte  11/2019 

 

Vorortsituation 

Das Flurstück 446/2 befindet sich nordöstlich des Ortsteils Fraureuth entlang der 
Ruppertsgrüner Straße, welche die Ortsteile in Nord-Süd-Richtung (Verbindung zwischen 
Haupt und Talstraße des Ortes) miteinander verbindet.  

Den maßgeblichen Bebauungszusammenhang stellt die Bebauung entlang der Straße dar. In 
Fortsetzung der vorhandenen Wohnbebauung liegt Flurstück 446/2 und grenzt direkt an das 
nördlich gelegene Flurstück 446/1 an, bzw. wurde durch Teilung des Flurstückes 446 erzeugt. 

An der westlichen Seite entlang der Straße (gegenüber der Straße) befindet sich eine 
Anreihung von Garagen. Nach Osten und Süden grenzt ein Feld mit landwirtschaftlicher 
Nutzung an. 

Im Umfeld sind verschiedene Wohnhäuser - ohne einheitlichen Gestaltungsbezug - 
vorzufinden: z.B. Mehrfamilienhäuser, eine Wohnanlage, ein Vierseitenhof etc. 

Die Gebäude besitzen vorwiegend Satteldächer in verschiedenen Dachdeckungsmaterialien. 
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Die Ergänzungsfläche mit der Flurstücksnummer 446/2 der Gemarkung Ruppertsgrün hat 
eine Größe von ca. 1.350 m² und befindet sich in Privatbesitz. Zukünftig soll darauf ein 
Einfamilienwohnhaus entstehen welches in den Zusammenhang des bereits bebauten 
Ortsteils einbezogen wird. 

Vom Grundstück geht bereits im Bestand eine Wirkung einer Innenbereichsfläche aus             
( siehe Bild 2 mit rot gekennzeichneter Grundstücksgrenze ) . 

Es befindet sich momentan bereits ein Gebäude (Doppelgarage) am Südrand des 
Flurstückes. 

 

Bild 2 – Kartenauszug Google Earth -  10/2019: 

 
© 2018 Google © 2009 GeoBasis-DE/BKG 

  

Garage im 
Bestand 
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6. Erschließung: 

Von der öffentlichen Straße „Ruppertsgrüner Straße“ ist die Verkehrserschließung der 
Ergänzungsfläche gewährleistet. Sie verbindet die Hauptstraße des OT Fraureuth im Norden 
mit der Talstraße des OT Ruppertsgrün, südlich gelegen.  

Neben einem angemessenen Bauablauf sind von den Bauherren im Rahmen der 
Bauausführung ggf. verkehrssichernde Maßnahmen zu treffen. 

Bezüglich Medienanbindung des Grundstückes hat der Bauherr den Nachweis der 
vollständigen Erschließung zu erbringen. Dazu sind die Anschlussmöglichkeiten der einzelnen 
Medien im nachgeordneten Verfahren der Baugenehmigung zu ermitteln. 

Am Standort befindet sich bereits der Anschluß des zuständigen Stromversorgers. Eine 
Zustimmung zur Energieversorgung wurde auf Anfrage der Bauherren am 31.08.2018 
ebenfalls erteilt. 

Möglichkeiten zur Trinkwasserbereitstellung wurden vom zuständigen Versorger geprüft. Die 
Erstellung eines Trinkwasserhausanschlusses ist mittels Verlängerung über die vorhandene 
Versorgungsleitung der Ruppertsgrüner Straße aus möglich. 

 

Eine direkte Anschlussmöglichkeit an die öffentliche Abwasserkanalisation besteht nicht.  

Die Gemeinde Fraureuth hat der vom Bauherren erbetenen Mitbenutzung des 
Entwässerungsgrabens parallel zur Ruppertsgrüner Straße - unter der Voraussetzung der 
Vorbehandlung des Schmutzwassers über eine vollbiologische Kläranlage am Standort - 
bereits zugestimmt. Weiterhin wird das Regenwasser in einer Retensionszisterne 
aufgefangen und über einen Versickerungsgraben als Oberflächenversickerung geleitet. Die 
Entsorgung des Regen- und Schmutzwassers ist somit gewährleistet. 

Für das Satzungsgebiet ist die Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge zu der 
geplanten Ergänzungsfläche über die öffentliche Straßenanbindung gewährleistet. Die 
erforderliche Löschwassermenge ist sicherzustellen. Der Nachweis ist im jeweiligen 
Bauantrag zu führen.  
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7. Übergeordnete Planungen: 

Für die Gemeinde Fraureuth gibt es aktuell keinen Flächennutzungsplan. Dieser wird derzeit 
erarbeitet und befindet sich noch im Abstimmungsverfahren. Der derzeitige 
Bearbeitungsstand weist die Flurstücksnummer 446/2 als gemischte Baufläche aus. 
 
 

 

© Auszug FNP Fraureuth_VE 01-2019_190708 
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Im Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) besteht für die Gemeinde Fraureuth keine 
zentralörtliche Einstufung. Das Gemeindegebiet befindet sich im Verdichtungsraum des 
Oberzentrums Zwickau (Karte 1 – Raumstruktur)  

 

  
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2019 

 

und ist in der Landschaftsgliederung als Stadtlandschaft definiert (Karte 6 – 
Landschaftsgliederung). 

8. Umweltauswirkungen / Nachrichtliche Übernahmen: 

Für die Satzung nach § 34 (4) BauGB besteht keine Pflicht zur Umweltprüfung. Gemäß § 13 
BauGB ist es Voraussetzung für die Anwendung der Satzungen, dass die Zulässigkeit von 
UVP- pflichtigen Vorhaben nicht begründet wird und keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der Schutzgüter §1 (6) Nr.7b BauGB bestehen. 

Gemäß § 13 BauGB ist eine Umweltprüfung nach § 2 (4), der Umweltbericht gemäß § 2a und 
die Angaben zu umweltbezogenen Informationen nach § 3 (2) Satz 2, entbehrlich; § 4c ist 
nicht anzuwenden. Bei der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13(2) Nr.2 ist darauf 
hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wurde. 

Mit der Einbeziehung der Außenbereichsfläche in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil, 
sind keine wesentlichen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten. Es werden daher 
keine weiteren Festsetzungen getroffen. 

9. Bodenschutz/Altlasten  

Im Plangebiet sind keine Altlastenverdachtsflächen bekannt, was das Vorhandensein von 
Altlasten nicht grundsätzlich ausschließt. Im Falle des Auffindens von umweltgefährdenden 
Stoffen ist das zuständige Umweltamt des Landratsamtes unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Anfallender Bodenaushub 
ist vorrangig im Baubereich wiedereinzubauen. Mutterboden ist gemäß §202 BauGB separat 
zu sichern und funktionsgerecht wiederzuverwerten.  
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Bodenfunde gemäß §20 SächsDSchG sind bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen.  

Bei geplanter Versickerung von Oberflächenwasser über die Bodenzone ist sicherzustellen, 
dass dies schadlos erfolgt. 

 

10. Planfestsetzungen: 

Festsetzungen können gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB  in Ergänzungssatzungen nach §9 
Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4 BauGB getroffen werden.  

Innerhalb der Ergänzungsfläche ist für Bauvorhaben gemäß §34 BauGB folgendes zu 
beachten: 

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung 
gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt 
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

Die Gemeinde verzichtet auf detaillierte bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach §89 
SächsBO. 
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11. Rechtsgrundlagen: 

 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634). 

Baunutzungsverordnung (BauNVO)  - Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Planzeichenverordnung (PlanZV) - Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalts vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) – Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. 
Mai 2019 (BGBl. I S. 706)  

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432)  

Raumordnungsgesetz (ROG) - vom 22.12.2008 (BGBl.I S.2986), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 

Sächsische Bauordnung (SächsBO) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.2016 
(SächsGVBl. S.186), zuletzt geändert durch durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706)  

Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09.03.2018 (SächsGVBl. S.62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 
(SächsGVBl. S. 542)  

Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) – Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2018 
(SächsGVBl. S. 706)  

Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sachsen 
(LEP 2013) vom 14.08.2013 (SächsGVBl. S.582 

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) - vom 06.06.2013 (SächsGVBl. S.451), zuletzt 
geändert durch 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) 

 
Es sind ggf. weitere Gesetze zu beachten! 
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